
Werktätigen Institute und andere Organi
sationsformen.

Staatliche Einrichtungen des В ildungswesens 
sind zentralen oder örtlichen Organen des 
Staatsapparates unterstellt. Ihre Zuordnung 
wird vor allem von den Aufgaben der jeweili
gen Einrichtungen und von den Möglichkeiten 
der betreffenden Organe zur effektiven Lei
tung und Planung der Einrichtungen be
stimmt.

So unterstehen nicht alle Hochschulen dem Mi
nisterium für Hoch- und Fachschulwesen. Viel
mehr sind Hochschulen oftmals speziellen Fach
ministerien unterstellt. Die POS/EOS sind dage
gen generell den Räten der Kreise unterstellt. 
Die Kindergärten wiederum unterstehen den 
Räten der Stadtbezirke, Städte und Gemeinden.

Die Leiter der staatlichen Einrichtungen des 
Bildungswesens werden grundsätzlich von den 
Leitern der Organe des Staatsapparates beru
fen, denen sie unterstellt sind. Dazu gibt es in 
den jeweiligen Rechtsvorschriften spezielle 
Festlegungen.

Zwischen den staatlichen Bildungseinrich
tungen und ihren Nutzern bestehen grundsätz
lich Verwaltungsrechtsverhältnisse, die auf An
trag oder im Ergebnis anderer verfahrens
rechtlicher Voraussetzungen entstehen.

Auf Antrag entsteht z.B. ein Verwaltungs- 
rechtsverhältnis zwischen Bewerber und Hoch
schule. In Erfüllung rechtlich festgelegter Vor
aussetzungen für die Schulaufnahme eines Kin
des (z. B. Anmeldung durch die Eltern, Einschu
lungsuntersuchung) ensteht durch eine Einzel
entscheidung ein Verwaltungsrechtverhältnis 
zwischen dem künftigen Schüler und der Schule.

Die staatlichen Einrichtungen des Bildungswe
sens sind mit staatlichen Haushaltsmitteln aus
gestattet, die in dem von der zuständigen 
Volksvertretung beschlossenen Haushaltsplan 
erfaßt werden.

14.2.
Die allgemeinbildenden Schulen 
und die für sie geltenden 
verwaltungsrechtlichen Regelungen

14.2.1.
Aufgaben, Arten und Leitung 
der allgemeinbildenden Schulen

Für alle allgemeinbildenden Schulen gilt das 
im Programm der SED formulierte Erzie
hungsziel.10 Wie auf dem XI. Parteitag der 
SED hervorgehoben wurde, geht es auch künf
tig darum, der Schuljugend ein solides und aus
baufähiges Fundament der Allgemeinbildung 
zu vermitteln. Gleichzeitig ist sie im Geiste der 
kommunistischen Weltanschauung und Moral 
zu erziehen. Es sind sichere Grundlagen für die 
allseitige Entwicklung der Persönlichkeit, für 
Disponibilität und schöpferische Leistungsfä
higkeit zu legen, die die künftigen Facharbei
ter, Ingenieure und Wissenschaftler benöti
gen. Das dient der Verwirklichung des Grund
rechts auf Bildung (Art. 25 Verfassung), das 
allen Bürgern eine den ständig steigenden ge
sellschaftlichen Erfordernissen entsprechende 
hohe Bildung garantiert (Art. 17 Abs. 2 Ver
fassung).

Der grundlegende Schultyp und das Kern
stück im einheitlichen sozialistischen Bildungs
system ist die zehnklassige allgemeinbildende 
polytechnische Oberschule (POS - vgl. § 13 
Abs. 1 Bildungsgesetz). Sie ist eine organisch 
gegliederte schulorganisatorische Einheit, in 
der ein kontinuierlicher Bildungs- und Erzie
hungsprozeß von der ersten bis zur zehnten 
Klasse stattfindet.

Die POS sind staatliche Einrichtungen. Sie 
haben durch einen wissenschaftlich begründe
ten, parteilichen und lebensverbundenen Un
terricht die Schüler zu befähigen, in die Ent
wicklungsprozesse von Natur und Gesellschaft 
einzudringen, und haben ihnen das Verständ
nis für Geschichte, insbesondere für die revo
lutionären Traditionen der Arbeiterklasse, so
wie für Literatur und Kunst zu vermitteln. 
„Der Vorzug, daß unsere Schule eine poly
technische ist, bietet umfassende materielle 
und kadermäßige Möglichkeiten, die Schüler 
in den Betrieben ... an Probleme der Informa-

10 Vgl. IX. Parteitag der SED. Programm der So
zialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
a.a. 0.,S.49.
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